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Leistungsabrechnung in der Praxis
Das sind die relevanten Änderungen 2024

Zum neuen Jahr hat sich bei der Leistungsabrechnung wieder  
einiges geändert. Hier finden Sie im Überblick, was davon für Sie  
in der urologischen Praxis wichtig ist.

Verschiedene Beschlüsse, die mit 
dem Jahreswechsel 2023/2024 in 
Kraft getreten sind, wirken sich 

auf die Leistungsabrechnung aus. Ent
täuschend war zweifellos die Anhebung 
des Orientierungspunktwertes um nur 
3,85 % gegenüber 2023 und damit von 
11,4915 Cent auf 11,9339 Cent.

Meldungen an die klinischen Krebs
register: Die kassenärztliche Bundes
vereinigung und die kassenzahnärzt
liche Bundesvereinigung, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft und der Spit
zenverband der gesetzlichen Kranken
versicherer haben sich nach langen Ver
handlungen darauf geeinigt, Meldun
gen an die klinischen Krebs register bes
ser zu vergüten (Tab. 1). 

Je nach Meldeanlass steigt die Vergü
tung um rund 8 % (Diagnosemeldung) 
bis zu 80 % (Therapie und Abschluss
daten). Vor allem die deutliche Steige
rung für die Meldung von Therapie und 
Abschlussdaten hat eine Relevanz für die 
onkologisch tätigen Vertragsärztinnen 
und ärzte. Sofern für die Umsätze aus 
dieser Vereinbarung eine Umsatzsteuer
pflicht anzunehmen ist, wird diese zu
sätzlich zu den in Absatz 2 geregelten 

Vergütungen entrichtet. Künftig kann 
 außerdem jeder Partner die Verein ba 
rung mit einer Frist von sechs Monaten 
zum Jahresende, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2027, ordentlich kündigen.

Höchstwert für die Kostenpauschalen: 
Der gemeinsame Höchstwert für die 
Kostenpauschalen nach den zwei Gebüh
renordnungspositionen (GOP) 40100 
und  40110 wurde weiter abgesenkt. Er 
liegt 2024 in der Urolgie nur noch bei 
25,80 € pro Arzt oder Ärztin im Quar
tal. Von dieser Ab senkung nicht betrof
fen sind die GOP 40128 (Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung [AU] via Tele
fon), 40129 (VideoAU), 40130 (AU bei 
TIStörung) und 40131 (Hausbesuchs
AU). Achtung: Ab 1. April 2024 werden 
die GOP 40129 und 40131 gestrichen 
und gehen in der GOP 40128 auf.

Erstbefüllung der ePA: Ursprünglich 
sollte auch die GOP 01648 (89 Punkte) 
für die Erstbefüllung der elektroni
schen Patientenakte (ePA) zum 31. De
zember 2023 auslaufen. Der Bundes
aussschuss hat ihre Gültigkeit aber 
 inzwischen bis zum 14. Januar 2025 
verlängert. Die Leistung umfasst das 

erstmalige Befüllen der Akte mit Be
funden, Arztbriefen und anderen Do
kumenten, die für die aktuelle Behand
lung relevant sind. Sie ist einmalig pro 
Patientin oder Patient abrechenbar und 
wird extrabudgetär vergütet.

Meldung von Gefährdung des Kindes
wohls: Der Bundesaussschuss hat die 
zwei neuen GOP 01681 und 01682 in den 
Abschnitt II 1.6 des Einheitlichen Bewer
tungsmaßstabs (EBM) aufgenommen. Es 
handelt sich dabei um Leistungen, die aus 
der gesetzlichen Vorgabe nach § 73 c SGB 
V hervorgehen und die vertragsärztliche 
Meldung von Anhaltspunkten auf eine 
Gefährdung des Kindeswohls an das 
 Jugendamt und eine etwaige, darauffol
gende Fallbesprechung mit dem Jugend
amt zum Gegenstand haben. 

Die Meldung nach der GOP 01681 
(102 Punkte/12,17 €) erfolgt anhand des 
Melde bogens gemäß der in der jeweili
gen kassenärztlichen Vereinigung 
geschlos senen Kooperationsvereinba
rung nach § 73c SGB V. 

Die Fallbesprechung nach der GOP 
01682 (128 Punkte/15,28 €) erfolgt ge
gebenenfalls auf Initiative des Jugend
amtes und ist unabhängig davon, ob  diese 
persönlich, telefonisch oder im Rahmen 
 einer Videofallkonferenz durchgeführt 
wird, berechnungsfähig. Sie ist je voll
endete zehn Minuten bis zu achtmal je 
Krankheitsfall von allen Facharztgrup
pen ansatzfähig, ausgenommen die jeni
gen, die GOP aus Kapitel 11, 12, 17, 19 
oder 25 des EBM berechnen. 
 Dr. med. Gerd W. Zimmermann
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Zimmermann

schreibt an dieser 
 Stelle als Experte für 
Abrechnungen und 
die Gebühren ordnung.

Vergütung in Euro

Leistung bis 31.01.2024 ab 01.02.2024

Meldung einer Diagnosestellung eines Tumors nach 
 hinreichender Sicherung

18,00 19,50

Meldung von Verlaufsdaten 8,00 9,00

Meldung von Therapie- oder Abschlussdaten 5,00 9,00

Meldung eines histologischen oder labortechnischen  
oder zytologischen Befundes

4,00 4,50

Tab. 1: Vergütung von Meldungen an klinische Krebsregister
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